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Texte du Praesidium Amendement proposé

(1) Die Union trägt zur Ent-
wicklung einer qualitativ hoch stehenden
Bildung dadurch bei, dass sie die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten fördert und die Tätigkeit der
Mitgliedstaaten erforderlichenfalls unter-
stützt und ergänzt. Sie beachtet dabei
strikt die Verantwortung der Mitglied-
staaten für die Lehrinhalte und die
Gestaltung des Bildungssystems sowie
die Vielfalt ihrer Kulturen und Sprachen.

Die Union trägt in Anbetracht der sozia-
len und pädagogischen Funktion des
Sports zur Förderung seiner europäi-
schen Aspekte bei.

(2) Die Tätigkeit der Union
hat folgende Ziele:

a) Entwicklung der europäischen
Dimension im Bildungswesen,
insbesondere durch Erlernen und
Verbreitung der Sprachen der Mit-
gliedstaaten;

b) Förderung der Mobilität von Ler-
nenden und Lehrenden, auch
durch die Förderung der aka-
demischen Anerkennung der Dip-
lome und Studienzeiten;

c) Förderung der Zusammenarbeit
zwischen den Bildungseinrichtungen;

d) Ausbau des Informations- und
Erfahrungsaustauschs über ge-
meinsame Probleme im Rahmen
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der Bildungssysteme der Mitglied-
staaten;

e) Förderung des Ausbaus des Ju-
gendaustauschs und des Aus-
tauschs sozialpädagogischer Be-
treuer;

f) Förderung der Entwicklung der
Fernlehre;

g) Entwicklung der europäischen
Dimension des Sports durch För-
derung der Fairness bei Wett-
kämpfen und der Zusammenarbeit
zwischen Sportorganisationen so-
wie durch den Schutz der körperli-
chen und psychischen Unver-
sehrtheit der Sportler, insbesonde-
re junger Sportler.

(3) Die Union und die Mit-
gliedstaaten fördern die Zusammenar-
beit mit dritten Ländern und den für den
Bildungsbereich zuständigen internatio-
nalen Organisationen, insbesondere
dem Europarat.

(4) Als Beitrag zur Verwirkli-
chung der Ziele dieses Artikels

a) werden durch Europäische Geset-
ze oder Rahmengesetze unter
Ausschluss jeglicher Harmoni-
sierung der Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitglied-
staaten Fördermaßnahmen fest-
gelegt. Diese Gesetze oder Rah-
mengesetze werden nach Anhö-
rung des Ausschusses der Regio-
nen und des Wirtschafts- und So-
zialausschusses erlassen;

b) gibt der Rat auf Vorschlag der
Kommission Empfehlungen ab.
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Begründung:

Die Schaffung einer neuen EU-Rechtsgrundlage für den Sport ist nicht erforder-
lich. Es würde hier die u.a. die Möglichkeit eröffnet, in die Regelungskompetenz
der Mitgliedstaaten und der Sportorganisationen sowohl im Schulbereich als auch
im Breitensport ein zu greifen.
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